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81/2023 
 
Tagesordnung zur 29. Sitzung des Rates der 
Stadt Gütersloh am Freitag, dem 15.12.2023, 
17:00 Uhr, im Rathaus, Ratssaal, Berliner Str. 70, 
33330 Gütersloh 

 
Öffentliche Sitzung: 
 

1. Einwendungen gegen die öffentliche Nieder-
schrift der Sitzung vom 10.11.2023 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
3. Mitteilungen der Verwaltung 
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwoh-

ner 
5. Umbesetzung von Gremien/Vertretung der 

Stadt in Gremien Dritter 
5.1 Bestellung von Mitgliedern des Integrationsra-

tes zu beratenden Mitgliedern in Ausschüssen 
5.2 Umbesetzung des Bildungsausschusses (Nach-

folgeregelung Stadtschulpflegschaft) 
5.3 Umbesetzung im Ausschuss für Umwelt und 

Klimaschutz 
6. Neufassung der Satzung für den Seniorenbeirat 

der Stadt Gütersloh 
7. Beitritt der Stadt Gütersloh zur Implementie-

rungspartnerschaft „Masterportal“ 
8. Radschnellweg OWL 2.0 
9. Förderantrag Leistungsausweitung ÖPNV in 

Gütersloh 
 
 
 
 

 
 
 
10. 2. Änderung des öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags gegenüber der Stadtbus Gütersloh 
GmbH vom 28.05.2018 betreffend öffentliche 
Personenbeförderungsleistungen in der Stadt  
Gütersloh 

11. Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und Ent-
lastung des Bürgermeisters 

12. 2. Nachtragssatzung zur Stellplatz- und Fahr-
radabstellplatzsatzung 

13. Neukalkulation der Entwässerungsgebühren ab 
01.01.2024 und Erlass einer XXII. Nachtrags-
Satzung zur Satzung der Stadt Gütersloh über 
die Kostendeckung für die Grundstücksentwäs-
serung sowie die Abwälzung der Abwasserab-
gabe (Gebührensatzung für die Grundstück-
sentwässerung) vom 27.06.2003 

14. Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 
ab 01.01.2024 und Erlass einer XXXVI. Nach-
trags-Satzung zur Satzung der Stadt Gütersloh 
über die Kostendeckung der Abfallbeseitigung 
in der Stadt Gütersloh (Abfallbeseitigungsge-
bührensatzung) vom 27.12.1978 

15. Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren 
ab 01.01.2024 und Erlass einer XVII. Nach-
trags-Satzung zur Satzung der Stadt Gütersloh 
über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) vom 07.03.2007 

16. Kostenumlage Rettungsdienst 
Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme der 
Kreisleitstelle zu rettungsdienstlichen Zwecken 
in den Jahren 2022 und 2023 

 
 

  
 Ausgabetag: 
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17. Bebauungsplan Nr. 137/1 „Langer Weg“ im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
1. Abwägung der Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 

18. Ausbau Grundschule Neisseweg 
19. Anne-Frank-Gesamtschule: Sanierung Mensa 

Vorzeitiger Baubeschluss mit Erhöhung des 
Projektbudgets 

20. Fraktionszuwendungen 
21. Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und SPD vom 04.12.2023: 
Straßenbeleuchtung - Wiedereinführung der 
Nachtabschaltung 

22. Fragen der Ratsmitglieder 
 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 

23. Einwendungen gegen die gesamte Nieder-
schrift der Sitzung vom 10.11.2023 

24. Mitteilungen der Verwaltung 
25. Beteiligungsangelegenheit Gewerbepark Flug-

platz Gütersloh GmbH 
26. Beteiligungsangelegenheit conceptGt GmbH & 

Co. KG 
27. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtbus Gütersloh 

GmbH 
28. Wirtschaftspläne 2024 der Stadtwerke Güters-

loh GmbH und der Netzgesellschaft Gütersloh 
mbH 

29. Wirtschaftspläne 2024 der Klinikum Gütersloh 
gGmbH und der MVZ am Klinikum Gütersloh 
gGmbH 

30. Klinikum Gütersloh GmbH - Beteiligungsange-
legenheit 

31. Beteiligungsangelegenheit Gewerbepark Flug-
platz Gütersloh GmbH 

32. Fragen der Ratsmitglieder 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de sowie weitere Informa-
tionen unter www.ratsinfo.guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 06.12.2023 
 
In Vertretung 
 
Henning Matthes 
Erster Beigeordneter  
 
 
 
82/2023 
 
Terminänderungen bei der Müllabfuhr im Stadt-
gebiet und in den Ortsteilen von Gütersloh 

 
1. Wegen der „Weihnachtsfeiertage“ verschiebt 
sich die Abfuhr der Restmüll- und Komposttonnen 
sowie der Gelben Säcke und Papiertonnen wie folgt: 
 
Von Montag        (25.12.) auf Samstag        (23.12.) 
Von Dienstag      (26.12.) auf  Mittwoch       (27.12.) 
Von Mittwoch      (27.12.) auf  Donnerstag  (28.12.) 
Von Donnerstag  (28.12.) auf  Freitag         (29.12.) 
Von Freitag         (29.12.) auf Samstag       (30.12.) 
 

Diese Änderungen sind im Umweltkalender, digitalen 
Abfallkalender und in der Abfall-App bereits berück-
sichtigt. 
 
2. Wegen des Feiertages „Neujahr“ am Montag, 
01. Januar 2024, können die Kompost- und Rest-
mülltonnen sowie die gelben Tonnen und Papierton-
nen erst am nachfolgenden Dienstag abgefahren 
werden. Ab diesem Tage verschieben sich auch die 
übrigen Abfuhrtermine dieser Woche jeweils auf den 
nachfolgenden Werktag. 
 
Diese Änderungen sind im digitalen Abfallkalender 
und in der Abfall-App bereits berücksichtigt. 
 
Gütersloh, den 01.12.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
Maurer, Fachbereichsleiter 
 
 
 
83/2023 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-
schlusses, Verwendung des Ergebnisses und 
das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung der 
Stadtwerke Gütersloh GmbH für das Geschäfts-
jahr 2022 sowie Möglichkeit der Einsichtnahme.  

 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Gütersloh 
GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde per 
06.06.2023 festgestellt.  
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jah-
resüberschuss 2022 von 4.921.875,24 € anteilig in 
Höhe von 2.460.937,62 € zu thesaurieren und in 
gleicher Höhe an die Gesellschafter auszuschütten. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadt-
werke Gütersloh GmbH für das Geschäftsjahr 2022 
wurde zur Einsichtnahme im Unternehmensregister 
veröffentlicht.  
 
Zur Mitteilung des Ergebnisses der Jahresabschluss-
prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2022 der Stadtwerke Gü-
tersloh GmbH wird der folgende Bestätigungsver-
merk bekannt gegeben: 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGI-
GEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Stadtwerke Gütersloh GmbH, Gütersloh 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Gü-
tersloh GmbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-

http://www.amtsblatt.guetersloh.de/
http://www.ratsinfo.guetersloh.de/
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hang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtwerke Gütersloh GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
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Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des La-
geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben. 
 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-

sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 
 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Unternehmens. 
 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHT-
LICHE ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung 
getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten 
hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsab-
schlüsse für die Tätigkeiten "Elektrizitätsverteilung" 
und "Gasverteilung" nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG - 
bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 sowie die als Anlage beigefügten An-
gaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die 
Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft. 
 
- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflich-
ten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Füh-
rung getrennter Konten in allen wesentlichen Belan-
gen eingehalten. 
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- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen 
die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des 
§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflich-
ten zur Führung getrennter Konten und der Tätig-
keitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 
EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungs-
standards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsge-
setz (IDW PS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Quali-
tätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qua-
litätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 
QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 
5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetz-
lichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Auf-
stellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deut-
schen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 
EnWG. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung 
getrennter Konten einzuhalten. 
 
Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die 
Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt 
„Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich 
des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätig-
keitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit 
zu vermitteln braucht. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, 

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung 
getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen 
eingehalten haben und 
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentli-
chen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen. 
 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in 
den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter 
Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung 
der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sät-
ze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar 
erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet 
wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeits-
abschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich 
des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen 
Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachge-
rechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“ 
 
Duisburg, den 10. März 2023 
 
Jahn              Pethke 
Wirtschaftsprüfer                    Wirtschaftsprüferin 
 
 
 
84/2023 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-
schlusses, Verwendung des Ergebnisses und 
das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung der 
Netzgesellschaft Gütersloh mbH für das Ge-
schäftsjahr 2022 sowie Möglichkeit der Einsicht-
nahme. 

 
Der Jahresabschluss der Netzgesellschaft Gütersloh 
mbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde per 
13.06.2023 festgestellt. 
 
Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 
wurde gemäß Ergebnisabführungsvertrag durch die 
Stadtwerke Gütersloh GmbH ausgeglichen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Netz-
gesellschaft Gütersloh mbH für das Geschäftsjahr 
2022 wurde zur Einsichtnahme im Unternehmensre-
gister veröffentlicht. 
 
Zur Mitteilung des Ergebnisses der Jahresabschluss-
prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2022 der Netzgesell-
schaft Gütersloh mbH wird der folgende Bestäti-
gungsvermerk bekannt gegeben: 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Netzgesellschaft Gütersloh mbH, Gütersloh 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Netzgesellschaft 
Gütersloh mbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Netz-
gesellschaft Gütersloh mbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
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wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des La-
geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben. 
 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 
 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Unternehmens. 
 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHT-
LICHE ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben 
wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
"Elektrizitätsverteilung", "Gasverteilung" und „Grund-
zuständiger Messstellenbetrieb für moderne Mess-
einrichtungen und intelligente Messsysteme“ nach 
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§ 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage 
beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsme-
thoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - 
geprüft. 
 
- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflich-
ten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten 
in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 
 
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen 
die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des 
§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflich-
ten zur Führung getrennter Konten und der Tätig-
keitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 
EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungs-
standards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsge-
setz (IDW PS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die An-
forderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: 
Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-
schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Ein-
haltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 
5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung 
getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind 
auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätig-
keitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften 
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung 
getrennter Konten einzuhalten. 
 

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die 
Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt 
„Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich 
des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätig-
keitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit 
zu vermitteln braucht. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, 
 
- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen 
wesentlichen Belangen eingehalten haben und 
 
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentli-
chen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG entsprechen. 
 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in 
den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die 
Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den 
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG 
sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und 
nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der 
Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeits-
abschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich 
des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen 
Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachge-
rechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“ 
 
Duisburg, den 10. März 2023 
 
Jahn             Pethke 
Wirtschaftsprüfer                    Wirtschaftsprüferin 
 
 
 
85/2023 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-
schlusses, Verwendung des Ergebnisses und 
das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung der 
Stadtbus Gütersloh GmbH für das Geschäftsjahr 
2022 sowie Möglichkeit der Einsichtnahme.  
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Der Jahresabschluss der Stadtbus Gütersloh GmbH 
für das Geschäftsjahr 2022 wurde per 21.06.2023 
festgestellt.  
 
Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 
wurde gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der 
Stadtwerke Gütersloh GmbH ausgeglichen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadt-
bus Gütersloh GmbH für das Geschäftsjahr 2022 
wurde zur Einsichtnahme im Unternehmensregister 
veröffentlicht.  
 
Zur Mitteilung des Ergebnisses der Jahresabschluss-
prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2022 der Stadtbus Gü-
tersloh GmbH wird der folgende Bestätigungsver-
merk bekannt gegeben: 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGI-
GEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Stadtbus Gütersloh GmbH, Gütersloh  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbus Gü-
tersloh GmbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtbus Gütersloh GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
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für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des La-
geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben. 
 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 
 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Unternehmens. 
 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen. 
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Duisburg, den 7. März 2023 
 
Jahn                                            Pethke 
Wirtschaftsprüfer                         Wirtschaftsprüferin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 15.12.2023. 

 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 

http://www.amtsblatt.guetersloh.de/

